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RS OGH 1974/1/18 11Os113/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1974

Norm

StGB §81 Z1 A1

StGB §177

Rechtssatz

Besonders gefährliche Verhältnisse im Sinne des § 337 lit a StG liegen vor, wenn über die mit einem den

Verkehrsvorschriften nicht entsprechenden Verhalten normalerweise verbundene Gefahr hinaus eine quantitativ und

qualitativ erhöhte Gefahrensituation für einen im vorhinein nicht bestimmbaren Personenkreis nach Art einer

Gemeingefahr entsteht.
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